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Zitat von pipoca

Die Rechnungen zur Geburt und den darauffolgenden Aufenthalt werden über die
Krankenversicherung der Mutter finanziert.

Ich weiß, das genau das eben einige KK nicht machen, denn sie hatten ja nie das Kind als
Mitglied, dementsprechend wechselt das Kind auch nicht die KK, sondern schließt ab Geburt
eine in der GKV ab und diese muss somit die Kosten übernehmen.
Wie gesagt würde ich deshalb GKV und KKH anrufen und fragen, wie es nun läuft und bei der
PKV auch anfragen, je nach Antwort.
Edit: Ich habe noch einmal nachgelesen, ich hatte es richtig in Erinnerung, zahlen muss auf
jeden Fall die GKV alles nach der Entbindung für das Kind, einige KK strecken das Geld aber erst
einmal vor und holen es sich dann von der GKV wieder. Also kläre das möglichst bald, ob die
Abrechnugn nicht gleich an die GKV gehen sollte.
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